












GesetzmäSSigkeit
Nach dem Wiener Aufzugsgesetz 2006 

(WAZG 2006) ist der Einbau eines Be-

hindertenschrägaufzuges bei der Ma-

gistratsabteilung 37-Gruppe A anzeige-

pflichtig. Als Unterlagen sind Pläne, eine  

Beschreibung, ein Gutachten bezüglich 

der statischen Bemessung der tragen-

den Gebäudeteile an die der Treppenlift 

befestigt wird und das Gutachten (eines 

Aufzugsprüfers) über die Abnahmeprü-

fung der Anlage vorzulegen. Jährlich ist 

die regelmäßige Überprüfung der Anlage 

durch einen Aufzugsprüfer vorgeschrieben.
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Bewegungsfreiheit – 
immer und überall
Dafür braucht es Folgendes:

1) Stufenloser, ebener Zugang in der und zur 

    Wohnung

2) Durchgangsbreiten von mindestens 80 cm 

3) Freie Bewegungsflächen mit einem 

    Mindest-Durchmesser von 150 cm

4) Bedienelemente für alle erreichbar 

    (85–100 cm Höhe)

Magistratsabteilung 25
Stadterneuerung und Prüfstelle für Wohnhäuser

Kompetenzstelle barrierefreies Planen, Bauen 

und Wohnen in Wien

1194 Wien, Muthgasse 62

1. Obergeschoß, Zimmer C 1.12

Tel.: 01 4000 25 345

Fax: 01 4000 25 349

www.barrierefreiestadt.wien.at

info@barrierefreiestadt.wien.at

Beratung
Montag bis Freitag 8:00–13:00 Uhr

Termine außerhalb dieser Zeiten einfach 

telefonisch ausmachen.

Eine Beratung vor Ort ist ebenfalls möglich. 

Bitte um telefonische Terminvereinbarung.


